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Schulungs- und Bildungsberatung für Personalräte 
Die Arbeit und Aufgabe als Personalrat ist verantwortungs- und anspruchs-
voll. Eine digitalisierte Arbeitswelt, gesamtgesellschaftliche Entwicklun-
gen und stetig immer schneller verlaufende Veränderungsprozesse stellen 
die Personalräte vor zunehmend komplexere Herausforderungen. Um ihren 
Aufgaben gerecht werden zu können, ist eine kontinuierliche und fundierte 
Weiterbildung und Qualifizierung für jeden Personalrat unabdingbar. 

Wir, das ver.di-Forum Nord, unterstützen die Personalräte mit unserem 
umfangreichen Seminarangebot, inhaltlich und thematisch hochqualitati-
ven Fachtagungen, individuellen Angebo-
ten für Inhouse-Schulungen, der Entwick-
lung strategischer Klausurtagungen sowie 
unserem professionellen Seminarmanage-
ment.

Gerne bieten wir den Personalräten an, sie 
über ihr Recht auf Schulung zu informie-
ren und das Gremium in Fragen der not-
wendigen Schulungen zu beraten. 

Wir unterstützen die Personalräte und die 
Einzelmitglieder bei ihrer systematischen Qualifizierungsplanung und 
bieten eine kostenfreie individuelle Bildungsberatung an.

Dabei werden die gesetzlichen Vorschriften und das Verfahren, von der 
Beschlussfassung bis zur Anmeldung für eine Schulung erläutert. 

Wir stehen auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn es mal Probleme mit der 
Dienststelle gibt, die z.B. ein Seminarangebot für nicht erforderlich hält 
oder die Kostenübernahme verweigert.

	 Qualifizierungsplanung für das Gremium

	 Individueller Qualifizierungsplan für einzelne PR-Mitglieder 

	 Was beinhaltet die Freistellung nach § 37 Abs. 1 MBG-SH

	 Worauf kommt es beim Seminarbeschluss an?

	 Welche Rechtsgrundlage regelt die Kostenübernahme?

	� Wann muss die Dienststelle informiert werden und welche 
Informationen muss sie erhalten?

	 Wie und wann kann die Dienststelle widersprechen?

	� Was ist, wenn die Dienststelle ein Seminar für nicht erforderlich hält 
oder die Kostenübernahme verweigert?

	 –	Was muss die Dienststelle dann tun?
	 –	Wie muss der Personalrat sich dann verhalten?
	 –	Was bedeutet „erforderlich“ oder „nützlich“?
	 –	Wer entscheidet im Streitfall?

	 Wie geht das mit dem Bildungsurlaub?

	 Was beinhaltet die Freistellung nach § 37 Abs. 2 MBH-SH?
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Die Bildungsberatung 
ist für die Personalrats
gremien kostenfrei!!
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